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Streckenordnung 

1. Allgemeines & Haftung 

 Geltungsbereich: Mit Betreten des Geländes wird diese Streckenordnung verbindlich anerkannt. Die 
Nutzung der Anlage erfolgt auf eigene Gefahr. 

 Haftungsausschluss: Der MSC Braunschweig haftet nicht für Personen- oder Sachschäden. Für 
Schäden gegenüber Dritten haftet der Fahrer selbst (sofern keine DMC-Mitgliedschaft besteht). 

 Einweisung: Die Streckennutzung ist erst nach einer Ersteinweisung durch den Spartenleiter oder 
einem Stellvertreter gestattet. 

 Aufsichtspflicht: Eltern haften für ihre Kinder. Kindern unter 14 Jahren ist der Aufenthalt im 
Streckenbereich, in der Boxengasse und im Fahrerlager nur in Begleitung Erziehungsberechtigter 
gestattet. 

2. Fahrbetrieb & Sicherheit 

 Zulassung: Erlaubt sind Modellautos im Maßstab 1:8 oder kleiner. 
 Fahrzeiten: Für Verbrennermodelle gelten strikte Fahrzeiten: 09:00 – 13:00 Uhr und 15:00 – 20:00 

Uhr. Elektrofahrzeuge unterliegen keiner zeitlichen Einschränkung. 
 Fahrbereich: Gefahren wird ausschließlich auf der Rennstrecke (nicht auf dem Rasen oder VÜ). 
 Witterung: Bei Regen sowie bei nasser oder matschiger Piste ist der Fahrbetrieb sofort einzustellen. 
 Brandschutz: Das Laden von Akkus ist ausnahmslos nur im LiPo-Bag gestattet! 
 Zuschauer: Besucher müssen hinter den Absperrungen bleiben und dürfen die Strecke nicht 

betreten. 

3. Verhalten & Fahrerstand 

 Fairplay: Auf und abseits der Strecke wird Fairplay, gegenseitige Rücksichtnahme und der absolute 
Schutz der Zuschauer erwartet. 

 Fahrerstand: Auf dem Fahrerstand ist ein respektvoller Umgang Pflicht. Meckern, Beleidigungen und 
jegliches unsportliche Verhalten werden nicht akzeptiert. Besondere Rücksicht gilt hier den Kindern. 

4. Gastfahrer 

 Anmeldepflicht: Gastfahrer müssen sich vor Fahrtantritt bei einem anwesenden Vereinsmitglied 
anmelden und die Tagesgebühr von 12 € entrichten. 

 Betreuung: Das Befahren der Strecke ohne die Anwesenheit eines Vereinsmitglieds ist untersagt! 

5. Anlage & Konsequenzen 

 Sauberkeit: Die Anlage ist sauber zu hinterlassen. Normaler Abfall gehört in die Müllbehälter. 
Sondermüll (Akkus, leere Spritkanister etc.) muss zwingend wieder mitgenommen werden. 

 Schließanlage & Verlassen: Defekte am Zugangssystem sind sofort dem Vorstand zu melden. Wer als 
Letzter das Gelände verlässt, stellt sicher, dass der Kompressor und alle Lichter ausgeschaltet sowie 
sämtliche Türen und Tore fest verschlossen sind. 

 Hausrecht & Verstöße: Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Streckenordnung oder den Anweisungen 
der Spartenleitung behält sich der Verein vor, einen sofortigen Platzverweis oder ein Hausverbot 
auszusprechen. Wer sich unbefugt Zugang verschafft, muss mit dem sofortigen Ausschluss rechnen. 


